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Beschlußvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die Bestellung von Herrn Mike Förster zum Kämmerer des Landkreises 
Uckermark mit Wirkung vom 18.02.2002 auf der Grundlage des § 63 der Landkreisordnung i. 
V. m. § 94 der Gemeindeordnung zur Kenntnis. 
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abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

  

  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuß 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluß- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluß 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

        

        

        

        



 2
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Gem. § 94 der Gemeindeordnung, der gem. § 63 (1) der Landkreisordnung für Landkrei-
se entsprechend gilt, sollen die Aufstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und 
der Jahresrechnung, die Haushaltsüberwachung sowie die Verwaltung des Geldvermö-
gens und der Schulden bei einem Beamten oder Angestellten zusammengefaßt werden 
(Kämmerer). 
 
Ich habe die Funktion des Kämmerers mit Wirkung vom 18.02.2002 dem Amtsleiter der 
Kämmerei, Herrn Mike Förster, übertragen. 
 
Herr Förster ist aufgrund seiner Qualifikation, seines beruflichen Werdeganges, seiner 
langjährigen Erfahrung im Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft sowie seiner Persön-
lichkeit geeignet, die Aufgaben eines Kreiskämmerers in vollem Umfang wahrzunehmen. 


